
Erklärung zur Sorgeberechtigung 
 
 
 
 _____________________________________________________________________  

( Name der Schülerin / des Schülers ) 

 
  

( Name der Mutter ) ( Name des Vaters ) 

( Straße ) ( Straße ) 

( Postleitzahl und Ort ) ( Postleitzahl und Ort ) 

( Telefon ) 
 

Sorgeberechtigt  ja  nein 

( Telefon ) 
 

Sorgeberechtigt  ja  nein 

Sollte nur ein Elternteil sorgeberechtigt sein, ist dies durch 
Vorlage der gerichtlichen Entscheidung nachzuweisen. 

 
 
Bei getrennt lebenden oder geschiedenen Eltern: 
 
Die Schülerin / der Schüler lebt bei  der Mutter 

 dem Vater 
  ______________________________________  

( sonstige Person, Name ) 

 ______________________________________  
( Verwandtschaftsverhältnis dieser Person ) 

 
 

 
 _____________________________   _____________________________  
 ( Unterschrift der Mutter ) ( Unterschrift des Vaters ) 
 
 _____________________________________________________________________  
 
 

Vollmacht 
nur bei getrennt lebenden oder geschiedenen Eltern, 

die das gemeinsame Sorgerecht ausüben 
 
 
Hiermit bevollmächtige ich Frau / Herrn  _____________________________________  
 ( Name der Person, bei der das Kind lebt ) 

die Interessen meines Kindes in allen schulischen Angelegenheiten gegenüber der 
Schule und der Schulbehörde zu vertreten. 
 
Diese Vollmacht gilt bis zu Ihrem schriftlichen Widerruf. 
 
 
 
27474 Cuxhaven,                       .  _____________________________  
 ( Datum ) ( Unterschrift des sorgeberechtigten Elternteils, 
 bei dem das Kind nicht lebt. ) 



 

 
 
 
 
 Schulträger: 

  
Realschule Cuxhaven - Schulstraße 14 - 27474 Cuxhaven 

 
 
An die 

Eltern und Erziehungsberechtigten 

der Schülerinnen und Schüler 

der Realschule Cuxhaven 
 
 
 
Erklärung zur Sorgeberechtigung 
 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
die gesetzliche Regelung des Elternsorgerechts macht es erforderlich, dass Sie uns 

den Vordruck „Erklärung zur Sorgeberechtigung“ ausgefüllt und von beiden Elternteilen 

unterschrieben zurückgeben. 

Sofern Eltern getrennt leben oder geschieden sind, besteht die Möglichkeit, dass der 

Elternteil, bei dem das Kind lebt, den anderen Elternteil gegenüber der Schule zur 

Wahrnehmung der Interessen des Kindes bevollmächtigt. 

Hat nur ein Elternteil das Sorgerecht, bringen Sie bitte einen schriftlichen Bescheid 

darüber mit. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

____________________________ 
 Hans Christian Seebeck (Schulleiter) 


